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Schluß

Truppenverpflegungsdienst im Gebirge.
(Hauptmann E. Bieler, Q. M., St. Gotthard-Ostfront, Bern).

V7. Der //ew/rtf/7S/?or/.

'Der tägliche Heubedarf für das Geb. Jnf.-Bat. ist
folgender:

Fassungsgruppe 1 Bat. Stab Front 28 Pferde 168 kg Heu

2 I. Inf. Komp. 10 60 „

3 II. „ 10 60 „

4 III. n 10 60 „

5 Mitr. Komp. 49 294 „

6 Fassungstrain 33 198 „
7 Bagagetrain 22 „ 132 „

Total 162 Pferde 972 kg Heu

Rechnen wir mit maschinengepresstem Heu zu
Ballen von durchschnittlich 40 kg., so erfordert das
2 Ballen pro Tragtier, total 12 Tragtiere. Ohne die
rückwärtigen Staffeln (Fassungs- und Bagagetrain)
braucht es noch 8 Tiere. Im stabilen Verhältnis dürfte
es möglich sein, diese Tiere aus den Truppenbeständen
frei zu bekommen.

Es empfiehlt sich im stabilen Verhältnis in
jedem Falle, so nahe als möglich hinter der Truppe
Heudepots anzulegen. Soweit gefahren werden kann,
wären der Camion des Bat. Stabes und wenn nötig die
Geb.-Fourgons zu verwenden. Je kürzer die Fassungs-
distanz Heudepot-Truppe, desto besser, weil die Saum-
tiere dann geschont und zum Teil für andere Zwecke
frei werden.

.Ist die Truppe in Bewegung, so werden die
Verhältnisse sofort schwieriger. Zu der in letzter Num-
mer (Fassungsorganisation) festgestellten Zahl von 35
Tragtieren für den Verpflegungs- und Haferbedarf kä-
men hinzu 12 Tragtiere für den Heutransport, sofern
es nicht gelingt, Heu oder Ersatzmittel im Unterkunfts-
räum aufzubringen. Das ergäbe eine Fassungssaumko-
lonne von 47 Tragtieren. Zum Fassungssaumtrain von
23 Tieren, die Tiere des Bagage- und Fassungstrain
mit je 10 Pferden hinzu gerechnet, ergäbe es eine
Kolonne von 43 Tieren. Es müssten somit einige Tiere

überladen werden. Damit wären aber immer noch kei-
ne Reserve tiere vorhanden. Man ersieht daraus
die Schwierigkeiten, die sofort entstehen, wenn der
ganze Nachschub sich auf Saumpfaden abwickeln muss.
Wie sie zu lösen sind, muss die Praxis zeigen, wenn
im Aktivdienst einmal mit vollen Beständen gearbeitet
werden muss. Die Verhältnisse der W. K. zeigen in-
folge der reduzierten Bestände kein kriegsmässiges
Bild. Landesübliche Transportmittel dürften dabei gu-
te Dienste leisten.

Beim Transport von Heu mit Saumko-
lonne sind die Heuballen soweit möglich in Pack-
schienen zu schnallen. Die 16 Paar Packschienen, die
zum Material des Fassungsfrain gehören, reichen knapp
aus für den Heubedarf der Verpflegungsgruppen 1—5,
genügen also im stabilen Verhältnis. Auf Marschhai-
ten ist zu verhindern, dass die Tiere an den Heuballen
fressen. Die Heuballen sollen nicht auf staubigen Stras-
sen abgeladen werden, sondern auf dem Wiesland.
Werden die Heuballen nur mit Fouragierstricken be-
festigt, so bewegen sie sich während des Marsches,
die Pferde tragen unbequem u. erhalten gerne Drücke.

Auf jeden Fall darf nicht unterlassen werden,
auch in höheren Gebirgslagen die vorhandenen Heu-
stocke auf ihre Eignung zur Pferdefütterung zu unter-
suchen. Hin und wieder findet man gut ausgetrockne-
tes Bergheu vorjähriger Ernte, welches bei einiger
Vorsicht als Pferdefutter verwendet werden kann, für
Maultiere ohnehin. Dann ersparen wir viele Nach-
Schubkräfte. —

Man spricht auch etwa von einer Reduktion der
Heuration im Nachschubfalle und Ersatz durch Grün-
futter. Obschon die Alpweiden ein Ausnutzungsgebiet
darstellen, welches zu gewissen Jahreszeiten nicht zu
unterschätzen ist, so stehen besonders die Pferdeärz-
te einer solchen Art der Pferdefütterung wohl mit
Recht skeptisch gegenüber. Wenn dem Pferd auf die
Dauer seine Heuration entzogen und bei allem Wetter
mit Grünfutter ersetzt wird, so wird es mit seinem Ge-
sundheitszustande rasch abwärts gehen. Es wird also
trotz allen Theorien in den meisten Fällen nichts an-
deres übrig bleiben, als das Heu eben nachzuschieben.
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V7/. //o/ztfac/rsc/mö, Wasser.

Sobald die Truppe über der Waldregion steht, so
muss der Holznachschub organisiert werden. Als Ver-
sorgungsquelle dienen die zunächst liegenden Hoch-
wälder. Der Holzschlag wird vom Bat., event vom
Reg. aus angeordnet und darf nur in Verbindung mit
der zuständigen forstamtlichen Zivilbehörde durchge-
führt werden. Es ist zu verhüten, dass Leute aus der
Truppe auf eigene Faust dem Holzfrevel fröhnen. Bil-
dung von Holzerdetachementen. Buchführung über Ab-
gäbe und Verrechnung.

Der Bedarf beträgt:

Kochholz: Durchschnittlich 2 kg. pro Mann u. Tag

Biwakholz: Nach besonderem Bedarf. Art. 228

des V. R. bietet Anhaltspunkte über die Be-

zugsb erechtigung.

i/y Ster ca. 100 Kg. beträgt eine Tierlast (kurze
Distanzen)

Pro Komp. somit 4—5 Holztiere.

Der Wassertransport in abgelegene Stellungen ge-
schieht mittelst Kochkisten ohne Kiste auf Tragbrett,
soweit nicht gesäumt werden kann. Sehr gute "Dienste
leisten aber auch M i Ichbrenten, die auf Alpen ge-
funden werden dürften. Das Wasser, welches Bächen
entnommen wird, muss als Trinkwasser vor dem Kon-
sum gekocht werden. Im Schneegebiet kann der Was-
sertransport unterbleiben, wenn eine saubere Schnee-
Schicht vorhanden ist. Es ist zu prüfen, ob der Nach-
schuh ' der gekochten Speisen (Wärmetee) aus dem
Komp.-Unterkunftsrayon heraus nicht vorzuziehen wä-
re, bezw. weniger Aufwand braucht. Das Aufwärmen
vorn verlangt wenig Mühe.

V///. Z)/e £jcfraver/?//^a«^.

Die Reglemente sehen bei anstrengendem Gebirgs-
dienst oder nasser, kalter Witterung im Hochgebirge
eine V e r p f Iegu ng s zu 1 a g e vor. Dieselbe kann
für dauernd oder vorübergehend bewilligt werden.
Sie kann bestehen aus:

ä. Erhöhung der Tagesportionsansätze.

ib. Bewilligung einer Zulage in Geld oder natura
für die Verabreichung von Zwischenverpfle-
gungen bezw. wärmender Getränke.

Begründete Gesuche sind auf dem Dienstwege ein-
zureichen und im Friedensdienste an das E. M. D zu
leiten, im Kriegsfalle oder Grenzbesetzungsdienst an
die Armeeleitung. Es ist Sache der Truppenquartier-
meister, gegebenenfalls rechtzeitig auf dem Dienstwe-
ge eine Extrazulage anzufordern.

Im Hochgebirge dienstleistende Truppen haben
keine Gelegenheit, ihre persönlichen kleinen Bedürf-
nisse einzudecken wie Toilettensachen, Raucnutensilien,
Wäscheartikel, Schokolade u.s.w. Diese Artikel müs-
sen dem Manne somit beschafft werden. Die Vertei-
lung von Liebesgaben wirkt ausserordentlich günstig
auf die Moral der Truppe. Bei länger dauerndem Auf-
enthalt im Hochgebirge muss auch für Getränke ge-
sorgt werden. Solche Transporte können allerdings
nur ausgeführt werden, wenn genügend Tragtiere vor-
handen sind, der normale Nachschub darf dadurch in
keiner Weise leiden.

/X. Z)/d V£r/?//^aa£saasräsfa/7g-.

a). Auf dem Mann. Normalerweise besitzt er:

Die Brotration für den laufenden Tag.
Die Zwischenverpflegung (inkl. Marschtee) für
den lautenden Tag.

Die Notportion bestehend aus

1 Portion Zwieback netto 250 g.
1 Portion Fleischkonserven 250 g.
1 Portion Suppenkonserven 75 g.

Im Gebirge darf man sich mit dieser Normal-
Verpflegungsausrüstung nur begnügen, solange die
Truppe in Ruhestellung ist. Sobald sie angesetzt wird,
muss nebst obiger Ausrüstung auf den Mann:

1 zweite Notportion.
1 zweite Tagesration als Reserve - PI or-

tion bestehend aus Dauerartikeln.

Die Notportionen sind zu ergänzen mit einer
Milchkonserve oder F r ü h s t ü cks-S ch o k o I a-
d e p o r t i o n.

Die Nachschubsorganisation kann beim Uebergang
vom Ruhe-Verhältnis zur Bewegung gestört werden.
Es kann dann wohl Tage dauern, bis der erste Ver-
pflegungsnachschub die vorderste Linie erreicht, weil
zu solchen Zeiten der Munitionsnachschub allem an-
dern vorangeht, die Verkehrswege ohnehin überlastet
sind, oder zerstört werden können. Daher ist eine
mehrfache Verpflegungsausrüstung wohl angezeigt.

Die gleiche verstärkte Verpflegungsausrüstung ist
vorgeschobenen Posten abzugeben, wie auch
den Patrouillen. Es empfiehlt sich die Beigabe
von viel'Teekraut, Zucker und Dörrobst.

Für die Abgabe der verstärkten Portionen kann
das hinter der Truppe eingerichtete Verpflegungsde-
pot dienen.

b.)
Das Lebensmitteldepot. Es ist sofort anzulegen,

nachdem die Truppe Stellung bezogen hat und ein sta-
biles Verhältnis vorauszusehen ist. Da es sich um aus-
serordentlichen Nachschub handelt, muss rechtzeitig
bestellt und für die Bereitstellung der nötigen Tiere
gesorgt werden (Tiere des Küchentrain, eventl. Ba-
gagetrain). Die Depots sind je nach Lage des Bat.
hinter demselben, oder wenn mäglich sogar hinter den
einzelnen Kompagnien anzulegen, wenn diese weit
auseinander liegen. Sie sollen enthalten:

1 Portion aus Dauerartikeln, welche auch als

Notportion abgegeben werden kann.

1 frische Tagesportion, welche soweit nötig
täglich zu ersetzen wäre.

2 Rationen Hafer für die sich bei der Truppe
befindlichen Pferde.

Die Bereitstellung bezw. Lagerung soll so ge-
schehen, dass das Depot rasch aufgehoben und der
Inhält auf Mann und Pferd verteilt werden kann (Hafer
in Säcken zu 30—35 kg.) Im Schlitzsack der Saum-
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tiere und Kopfsack können im Notfalle 8—9 kg. „Ha-
fer verpackt werden.

c.)
Der Küchensaumtrain enthält und bereitet zu das

Fleisch und Gemüse für den laufenden Tag, soweit
diese Artikel nicht auf dem Mann sind. Von dort
aus geschieht die Verteilung. Führer des Küchensaum-
train ist der Komp.-Fourier, für das Traintechnische
der Säumer-Korp. Er überwacht den Kochdienst und
organisiert mit dem Feldweibel die Verteilung.

Nach Stabsanleitung befindet sich beim Küchen-
train der Hafer wagen des Bat. mit der Notra-
tion. Dieser Haferwagen bleibt aber zurück, sobald der
Küchensaumtrain die Strasse verlässt und den Saum-
pfad betritt. Die Notration muss daher auf die Saum-
kolonne verladen werden.

Es ergibt sich somit für das Saumtier folgende
Haferausrüstung:

Laufende Tageshaferration: 1/3 Ration im Kopfsack

73 Ration im Schlitzsack:

Dazu die Notration, welche wie folgt verladen werden
kann:

1. Die Notration wird in Hafersäcken (Hafertaschen
stehen nicht zur Verfügung) auf besondere Tiere
verladen und mitgeführt, sofern Reservetiere ver-
fügbar sind.

2. Die Notration wird in Säcke zu je 25 — 30 leg.

abgefüllt und jedem fünften bis sechsten Tier als
Oberlast aufgeladen. Das hat den Vorteil, dass
beim Aufteilen der Kolonne auch an kleinere Ko-
lonnen die Notration mitgegeben werden könnte.

3. Bei einem Teil der Gebirgsausrüstung befinden
sich grosse Schlitzsäcke, welche bis 8 kg. Hafer
zu fassen vermögen. So können 2 komplette Ha-
ferrationen aufs Pferd verladen werden näm-
lieh:

2—3 kg. Hafer im Kopfsack
7—8 kg. Hafer im Schlitzsack.

Wie immer auch die Notration verladen wird, sie
darf bei Kolonnen, die sich auf Saumpfaden be-
wegen nie fehlen.

d.)
Auf dem Fassungstrain bezw. Saumtrain ist die

Portion und Ration für den folgenden Tag.

Nach vollzogener Fassung sucht der Fassungstrain
in der Regel Anschluss an den Küchentrain und geht
nach Abgabe der Fassungen und Rücknahme des Rück-
Schubes an seinen Unterkunftsort. Bat. Q.-M. und Bat.
Fourier haben alles zu tun, um den Anschluss an
den Küchensaumtrain bezw. an den bezeichneten Ver-
teilungsplatz zu erreichen.

e.)
Weitere Verpflegungsvorräte für Mann u. Pferd

befinden sich sodann bei den V. Kp. und bei der End-
etappe, gemäss „Verpflegungsausrüstung".

Eine Hauptvorsorge für die Truppenverpflegung
im Gebirge bildet die Anlage von Verpflegungsdepots
hinter den Truppenabschnitten. Die Depots werden
so angelegt, dass im Falle eines Abbruches der Stei-
hingen die Vorräte beim Rückmarsch der Truppe ge-
fasst werden können. Beim Vormarsch dienen sie als
erste Nachschubsbasen.

X. Z)ÖS ße/öüfe/z üfer Saw/nAro/onfle/z.

XoZo /2 d/7/tf /?r«
Die neue Train-Ordnung befreit Qu.-M. und Fou-

rier von der Führung der Train-Kolonnen. Jeder Staf-
fei sind als Führer Säumer-Unteroffiziere zugeteilt, bei
Staffelung in höherem Verbände Säumer-Offiziere oder
Adjutant-Unteroffiziere. Da die Nachschubsorganisa-
tion, Fassungsplatz-Verteilungsplatz in den Tätigkeits-
bereich des Bat.-Qm. fällt, wird er häufig die Fassungs-
kolonne begleiten. Wo sich Säumer-Offiziere oder Ad-
jutant U. Off. bei der Kolonne befinden, bat sich der
Qm. nicht um die Kolonnenführung zu bekümmern.
Ist aber als Führer einer Fassungskolonne ein Kor-
poral bestimmt, so trägt doch der Bat. Qm. als ein-
zig anwesender Offizier mit an der Verantwortung u.
sollte daher einige Begriffe von der Kolonnenführung
haben. Das gilt auch für den Bat.-Fourier. Die Kennt-
nisse der einschlägigen Bestimmungen des Säumer-
Reglementes sind daher für die Qm. der Gebirgstrup-
pen keine überflüssige Sache.

a.)
Ueber das Beladen der Saumkolönne mit den

Verpflegungsmitteln wird in den Fachkursen des Ver-
pflegungsdienstes eine interessante Tabelle des O.K.K,
verwendet, die alle Möglichkeiten über die Zusam-
menstellung der Lasten erwähnt. Grundsätzlich wird
nun angestrebt, die Tragtiere schon auf dem Fas-
sungsplatz stabs- und einheitsweise zu beladen. Das
erfordert aber viel Zeit. W|o für die Fassung nur
wenig Zeit zur Verfügung steht, die Beladung der
Tiere auf dem Fassungsplatz nur eine provisorische
sein kann, so wird ausserhalb an gedeckter Stelle an-
gehalten, abgeladen und die Kolonne neu beladen
werden, wenn immer möglich stabs- u. einheitsweise.

Der Art. 305 des Säumer-Regl. verbietet die will-
kürliche Beladung der Tragtiere. Die einzelnen Tier-
lasten dürfen also im Maximum 70—80 Kg. betragen.
Die Normalpackungen der Verpflegungsmittel aus dem
Armeemagazin kommen dieser Forderung entgegen.
Die Trockengemüse werden den Gebirgstruppen in
Säcken zu 25 kg. abgegeben, Teigwarenkisten und
Konservenkisten halten sich ebenfalls auf dieser Ge-
wichtsgrenze (ca. 30 kg.). So hält es nicht schwer,
normale und gleichmässige Lasten nach der Tabelle
der Fachkurse zusammenzustellen. Wenn Lebensmittel
bei Privaten bestellt werden (Kartoffeln, Rüben etc.)
so müssen die gewünschten Packungen vorgeschrieben
werden.

Das Hauptaugenmerk bei der B e I a'
düng der Kolonne ist zu richten auf

normale und gleichmässige Seitenlasten.
Oberlasten im richtigen Verhältnisse z. Seitenlast.
Richtige Befestigung der Lasten.

Beim Küchensaumtrain müssen bei der Verpfle-
gung unterwegs beide Kochkisten gleichmässig ent-
leert werden. Hier wird häufig gefehlt. Kontrolle ist
unerlässlich. Ungleichmässige Lasten geben gedrückte
Tiere, als Folge: Marschunfähigkeit.

b.)
Kolonnenführen. Wenn auch Qm. und Fourier

für die technische Seite der Kolonnenführung nicht
verantwortlich sind, so 'müssen sie, wenn sie die Ko-
lonne begleiten doch in der Lage sein, den geordne-
ten Marsch der Kolonne beurteilen und bei Misstän-
den eingreifen zu können. Es seien daher einige Punk-
tc hier erwähnt, auf welche zu achten ist:
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Die Saumpfade sind vor Begehen mit einer Pfer-
dekolonne immer zu erkunden Ziff. 131 F.D. Regl.
Bei steilem Abstieg sind die Pferde /urtickzu-
halten. Bäche u. Gräben werden nicht übersprun-
gen. In der beladenen Kolonne wird nicht getrabt
Bei sich begegnenden Kolonnen weicht die un-
beladene talwärts aus. Auf schwierigen Wegen
werden die Abstände vergrössert. Ueber gefähr Ii-
che Stellen sind die Tiere einzeln zu führen. Stege
sind auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen. Sumpfige
Stellen werden umgangen oder mit Tannästen aus-
gelegt. Bei steinigen Hängen ist auf den Stein-
schlag besondere Aufmerksamkeit zu richten. Weicher
Schnee kann bis auf 25 cm. durchwatet werden. Tie-
ferer Schnee ist auszuschaufeln oder festzutreten.

Ueber folgende Punkte gibt das Train- und
Säumerreglement erschöpfende Richtlinien und
Angaben: Wegerkundungen Ziffer 321, Marschleistun-
gen Ziffer 322, Wegverbesserungen Ziffer 325, Marsch-
Vorbereitungen Ziffer 323, Halte Ziffern 327 u. 328,
Unterkunft Ziffern 329—331, Anordnungen nach dem
Marsch Ziffer 334.

Ich verweise auch auf „v. Herrenschwand, Kar-
tenlesen", welches im Abschnitte „Rekognoszierungen"
wertvolle Anhaltspunkte gibt. Obschon es interessant
wäre, weiter auf die Kolonnenführung einzutreten,
kann es hier leider nicht geschehen.

X/. w/zt/ Z)/e/zs/ye/7<r7zr.

Der Bat. Q m. ist der Dienste he f für den
Verpflegungsdienst in seinem Bataillon. Seine Stellung
muss zwischen Bat.-Kdt. und Kp.-Kdt. abgeklärt sein.
Im Felddienste ergibt sich der direkte Verkehr zwi-
sehen Fourieren und Bat. Qua. von selbst. Die Orien-
tierung der Einheitskommandanten erfolgt am Bat.-
Rapport oder bei Gelegenheit. Keine „gesprächsweise
Geschäftserledigung"! Die Stellung des Bat. Qm. muss
so sein, dass ihm das selbständige Disponieren ent-
sprechend den Absichten des Kommandanten möglich
ist. Dann trägt er auch' die Verantwortung für seinen
Dienstzweig.

Der Bat. Qm. muss alle Fäden des Verpflegungs-
dienstes in seinem Bataillon fest in der Hand haben
und alles überblicken. Die Grundlage zu seinen An-
Ordnungen bildet die klare und verständliche
Befehlsausgabe. Vor Beginn jeder Truppenbe-
wegung befiehlt er die Verpflegungsausrüstung für
Truppe, Detachierte, Exponierte Posten, Patrouillen,
•Trainstaffeln, soweit sie unter seiner Vorsorge stehen.
Wo sich Trainstaffeln zu höheren Verbänden zusam-
menschliessen, orientiert er den Führer der vereinig-
ten Staffeln über das, was die Leute mitbringen und
ordnet zugleich die Verrechnung. Die befohlene Ver-
pflegungsausrüstung muss kontrolliert werden. Der
Bat.-Quartiermeister leitet auch die Anlage der Ver-
pflegungsdepots. Gestützt auf die Ausgangsverpfle-
gungsausrüstung und das Fortschreiten der Ereignisse
erfolgen die weitern Anordungen Schritt für Schritt.
Täglich soll ein schriftlicher Verpflegungsbefehl aus-
gegeben werden. Ueber mündliche Befehle (empfan-
gene und ausgegebene) wird ein Befehlsbuch geführt.
Mündlich erteilte Befehle an Fouriere sind wiederholen
und notieren zu lassen.

Auf dem Fassungsplatz muss Disziplin
herrschen. Geordneter Auf- und Abmarsch der Fas-
sungskolonne. Strammes, soldatisches Auftreten jedes
beim Fassungsgeschäft Beteiligten.

Auf dem Bataillonsverteilungsplatz bezw. am Ort,
wo ein Bewegungsverhärtnis der Fassungssaumtrain
mit dem Küchensaumtrain zusammentrifft, ist der tag-
liehe Berührungspunkt zwischen Bat.-Qm. und Kp-
Fourier. Die Fouriere erscheinen mit Bestellungen,
Gutscheinen, Rückschubmaterial, Packmaterial. Die
Uebergabe der Verpflegungsmittel und die Abgabe des
Rückschubes erfolgen in geordneter Weise. Der Qm.
hält den täglichen Rapport ab und erteilt seine Wei-
sungen u. Befehle. Er führt hierüber ein Rapportbuch.
Auftreten in allen Anordnungen als Vorgesetzter!

Am Bat. - Rapport oder anlässlich der Mel-
dung beim Kommandanten erhält der Qm. Orientierung
über die Absichten, Befehle für den folgenden Tag,
er seinerseits orientiert den Kommandanten über sei-
ne Tätigkeit und Anordnungen. Sinngemäss gilt das
für den Kp.-Fourier.

Ein gut organisierter und straff durchgeführter
Dienstbetrieb hält Qm. und Fouriere den ganzen Tag
in Atem. Es gibt keine Zeit zum Bummeln, der Tag
ist komplet ausgefüllt. Die Stellung der Qm. und Fou-
riere wird geachtet, ihr Ansehen wächst. Damit wird
aber auch das glatte Funktionieren des Verpflegungs-
dienstes garantiert.

Die Funktionäre des Verpflegungsdienstes des
Geb.-Bat. müssen immer 2 — 3 Tage zum Voraus
disponieren. Vergessenes kann nicht durch ein Tele-
phongespräch gutgemacht werden, weil entweder keine
Telephonverbindung da ist oder Transportgelegenheit
für Nachsendungen. So sind fortwährendes Studium
der Verpflegungslage und sorgfältige Ueberfegungen
un erlässlich.

Ich möchte hier noch auf einen einleitenden Satz
der „Vorschriften über die Dienste hinter der Front"
hinweisen, welcher lautet:

„Die Dienste hinter der Front sind keineswegs
ein eigenes, für sich abgeschlossenes Arbeitsgebiet,
"sondern der Erfolg, den die Kampftruppen in hartem
Ringen anstreben, hängt wesentlich von der verständ-
nisvollen Mitarbeit der hintern Front ab, die bei zweck-
mässiger Organisation in reibungslosem Zusammen-
arbeiten dasjenige heranschafft, was die Truppe schlag-
fertig erhält."'

„'Mut und Amtsdauer, Hingabe und Aufopferung
sind in den hintern Staffeln ebenso selbstverständlich,
wie vorne in der Feuerlinie."

Dieser Auffassung möchte ich folgende Worte
des Ohefs des E. Ml. D. anlässlich seines Vortrages
über die Grundlagen der Armee beifügen:

„Bei unserem Milizsystem sind wir darauf ange-
wiesen, dass jeder Angehörige der Armee vom hoch-
sten Führer bis zum letzten Soldaten an seiner Stelle
dasjenige freudig und zuverlässig leistet, was in sei-
nem Pflichtenkreise liegt"!

Diese Worte haben für die Qm. und Fouriere der
Geb.-Truppen ganz besondere Bedeutung, sie mögen
daher beherzigt werden.

(Schluß.)

MARFINi empfiehlt sich Vereinen und Gesellschaften zur Mit-
Wirkung an Unterhaltungs-Abenden.

Staunenerregende Experimente.
Angenehmste u. interessanteste Unterhaltung.

(Fourier A. Marfurt) Interessenten wenden sich an „MARFINI" LUZERN, Tel. 3174
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